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Kantone Obwalden, Xidwalden, Glarus. 93

Allfällige Austrittserklärungen haben innert sechs Monaten nach
Inkrafttreten vorliegender Statuten zu erfolgen. Austretende
Mitglieder, die noch keine Nutznießungen bezogen haben, erhalten
70% der einbezahlten Beiträge zurück.

Die übrigen Mitglieder zahlen die laufenden Beiträge weiter
bis zum 60. Altersjahr.

VI. Kanton Obwalden.
Lehrerschaft aller Stufen.

Abänderung der Verordnung über die Lehrerunterstützungskasse.
(Vom 24. November 1921.)

Der Kantons rat
des Kantons Unterwalden ob dem Wa 1 d,

in Rücksicht darauf, daß der Stand der Lehrerunterstützungskasse
eine Erhöhung der im Kantonsratsbeschluß vom 27. März

1916 betreffend Ergänzung der Verordnung über die
Lehrerunterstützungskasse vorgesehenen Leistungen gestattet,

in Abänderung beziehungsweise Ersetzung des angeführten
Kantonsratsbeschlusses,

auf Antrag des Regierungsrates,
besehließt:

1. Art. 2 der kantonsrätlichen Verordnung betreffend die
Lehrerunterstützungskasse vom 22. Mai 1905 lautet in Ziffer 3 :

„3. eine jährliche Zulage aus der Lehrerunterstützungskasse bis
auf Fr. 400 vom zurückgelegten 60. Altersjahre an, sofern der
Versicherte wegen Invalidität den Schuldienst verlassen muß. zu
bemessen im Verhältnis zum eingetretenen und weiterbestehenden
Erwerbsunfähigkeitsgrad."

2. Die bisherige Ziffer 3 des genannten Verordnungsartikels
wird Ziffer 4.

3. Vorstehende Abänderung der Verordnung über die
Lehrerunterstützungskasse tritt sofort in Kraft.

VII. Kanton Nidwalden.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1921.

VIII. Kanton Glarus.
Fortbildungsschulen.

Gesetz betreffend die Handwerkerschule Glarus. (Erlassen von der
Landsgemeinde am 1. Mai 1921.)

§ 1. Die Schulgemeinde Glarus-Riedern ist berechtigt, die von
ihr im Jahre 1899 errichtete Handwerkerschule in Glarus aus den
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